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6 Änderungen, Außerbetriebnahmen und Demontage 

Plant der Kunde Änderungen, die Außerbetriebnahme oder die Demontage der Übergabesta-

tion, so ist der Netzbetreiber rechtzeitig von diesem Vorhaben schriftlich zu benachrichtigen. 

Dies gilt auch für eine vom Kunden geplante Änderung der Betriebsführung seiner Anlage, 

die Auswirkungen auf das Netz des Netzbetreibers hat. 

Falls sich durch eine Erhöhung der Netzkurzschlussleistung oder durch eine Änderung der 

Netzspannung gravierende Auswirkungen auf die Kundenanlage ergeben, teilt dies der 

Netzbetreiber dem Kunden rechtzeitig mit. Der Anschlussnehmer trägt die Kosten der da-

durch an seinem Netzanschluss entstehenden Folgemaßnahmen. 

Um die Betriebssicherheit der Kundenanlage zu erhalten, muss durch den Kunden eine An-

passung an den technischen Stand oder an geänderte Netzverhältnisse, z. B. an eine höhe-

re Kurzschlussleistung, durchgeführt werden. 

Mit der Demontage und der Entsorgung von Übergabestationen oder Teilen davon dürfen 

nur dafür autorisierte Firmen beauftragt werden, die eine sachgerechte Ausführung dieser 

Arbeiten und die vorgeschriebene Entsorgung dabei eventuell anfallender Reststoffe ge-

währleisten. Hierbei sind die geltenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. 

 

 

7 Erzeugungsanlagen 

Für die an das Mittelspannungsnetz anzuschließenden und zu betreibenden Erzeugungsan-

lagen stimmen Planer, Anlagenerrichter, Anschlussnehmer und Anlagenbetreiber die techni-

sche Ausführung des Anschlusses und des Betriebes nach der Richtlinie „Erzeugungsanlagen 

am Mittelspannungsnetz“ /54/ und den netzbetreiber-spezifischen Anschlussbedingungen 

für Erzeugungsanlagen mit dem Netzbetreiber ab. 

 


